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 Veröffentlicht am 22.02.1988

Index

yy41 Rechtsvorschriften die dem §2 R-ÜG StGBl 6/1945 zuzurechnen sind

32/06 Verkehrsteuern

Norm

KVG 1934 §2 Z3;

Rechtssatz

Freiwillig iSd § 2 Z 3 KVG ist eine Leistung, die weder auf Grund einer im Gesellschaftsverhältnis begründeten

Verp=ichtung noch auf gesetzlicher Verp=ichtung beruht. Die Leistungen sind also nur dann freiwillige wenn sie auf

Grund freiwillig übernommener Verpflichtungen bewirkt werden.
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